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1. Allgemeines 
 
1.1 Die Honorare für die an der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule (VHS) Hanno-

ver nebenberuflich tätigen Kursleiter/innen zur Durchführung von Lehrveranstaltungen 
werden von der Leitung der Volkshochschule nach Maßgabe dieser Honorarordnung 
im Rahmen des Haushaltsplanes festgesetzt. Abweichungen in Einzelfällen von den in 
dieser Honorarordnung genannten Spannen sind nur mit Genehmigung des Oberbür-
germeisters möglich. 

1.2 Honoriert werden nur schriftlich vereinbarte und tatsächlich erbrachte Leistungen. Für 
die Vorbereitung nicht durchgeführter Veranstaltungen wird kein Honorar gezahlt. 

1.3 Ausfallende Unterrichtsstunden sind der Leitung der VHS anzuzeigen und nachzuho-
len. Wird die Unterrichtsstunde nicht nachgeholt, erfolgt für die ausgefallene Unter-
richtsstunde keine Honorierung. 

1.4 Im Falle der Absetzung von Kursen und Veranstaltungen hat die Kursleitung Anspruch 
auf Zahlung des anteiligen Honorars für die durchgeführten Stunden. 

 
 
2.  Grundlage 
 
2. Die Grundlage für die Berechnung des Honorars ist die Unterrichtsstunde (45 Minuten). 
 
 
3.  Honorarsätze 
 
3.1 Für alle systematischen und lernintensiven Veranstaltungsformen und für alle Kurse, in 

denen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, beträgt das Hono-
rar 18,50 €. 

3.2 Für alle Kurse, die unmittelbar auf eine Prüfung vorbereiten und mit einem erheblichen 
Aufwand an Korrekturarbeiten verbunden sind oder für die in der Regel keine Lehrbü-
cher verwendet werden können, wird eine Zulage von bis zu 3,60 € je Unterrichtsstun-
de auf das Honorar von 18,50 € gezahlt. 

3.3 Für Kurse, Arbeitskreise und langfristige Maßnahmen, die gegenüber den allgemeinen 
Anforderungen der üblichen Kurse einen außergewöhnlich umfangreichen wissen-
schaftlichen, künstlerischen oder technischen Aufwand und ein entsprechendes spezi-
elles Fachwissen erfordern, beträgt das Honorar bis zu 25,00 €. 

3.4 Für Kurse, die im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen, technischen und berufli-
chen Entwicklung ein Spezialwissen bei der Kursleiterin/dem Kursleiter voraussetzen 
oder neue didaktische und methodische Wege erfordern, kann - sofern Ziff. 3.3 keine 
Anwendung findet – ein Zuschlag bis zu 18,50 € auf das allgemeine Honorar gezahlt 
werden. 

3.5 Für Seminarkurse der wissenschaftlichen Hochschulen, die mit Mitteln des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (NMWK) gefördert werden, wird 
je Kursus eine Pauschale in der jeweils geltenden Höhe der vom NMWK festgestellten 
Kosten gezahlt. 

3.6 Folgende Ausnahmen müssen von der Leitung der VHS genehmigt werden: 
• Zahlen dritte Stellen für bestimmte Kurse und Maßnahmen höhere Honorare als in 

dieser Honorarordnung ausgewiesen sind, dann können abweichende Honorare bis 
zur Höhe der Deckungssumme gezahlt werden.  

• Für Einzelveranstaltungen beträgt das Honorar bis zu 490,00 €. Zusammenhängen-
de (Block-)Veranstaltungen mit Referenten, Diskussionen und Übungen werden mit 
bis zu 490,00 € honoriert.  
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3.7 Die Kursleiterinnen und Kursleiter des Programmbereiches „Deutsch als Fremdspra-
che“ erhalten auf Antrag bei Vorlage der entsprechenden Nachweise, dass ihre Ein-
künfte oberhalb der geltenden Freibetragsgrenze für die Rentenversicherung liegen, 
grundsätzlich ein Honorar von 25,60 € je Unterrichtsstunde. 

 
 
 
4.  Fachberatungen und zusätzliche Bemühungen 
 
4.1 Ungeachtet des Sachgebietes erhalten alle Fachberaterinnen und Fachberater bis zu 

490,00 € je Semester. Wenn es sich bei der Beratung oder Unterstützung der Pro-
grammbereichsleiterin oder des Programmbereichsleiters nicht um durchgehende und 
auf Kontinuität gerichtete Tätigkeit handelt, kann unter Zugrundelegung der Honorar-
gruppen der Ziff. 3.1 bis 3.3 stundenweise honoriert werden 

4.2 Für Studienleiterinnen und Studienleiter langfristiger Maßnahmen, denen die Bildungs-
beratung und die Verantwortung der Erfüllung der Lehrpläne obliegt, kann eine monat-
liche Pauschale bis zu 260,00 € gezahlt werden. 

4.3 An Kursleiterinnen und Kursleiter, die als Prüferinnen und Prüfer an Abschlussprüfun-
gen beteiligt sind, kann eine Vergütung gezahlt werden, die das für Kurse entspre-
chende Stundenhonorar im Rahmen der Ziff. 3.1 bis 3.3 nicht überschreiten darf.  

4.4 Für die Durchführung von Leistungsprüfungen in den schreibtechnischen Fächern wird 
für jede Prüfungsteilnehmerin bzw. jeden Prüfungsteilnehmer eine Vergütung bis zu 
3,10 € gezahlt. 

4.5 Für Aufsichten und die Mitarbeit bei der Beratung kann für die Zeitstunde eine Vergü-
tung bis zu 18,50 € gezahlt werden. 

4.6 Die Teilnahme an Fachkonferenzen wird honoriert bis zur Höhe des für den jeweiligen 
Fachbereich geltenden Honorars. Die Honorierung darf je Konferenz eine Doppelstun-
de nicht überscheiten. 

4.7 Alle vorgenannten Vergütungen sind der Leitung der VHS aufgrund eines begründeten 
Vorschlags der Programmbereichsleitung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
 
5. Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial 
 
5. Für die Entwicklung und für die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial im Auftrage der 

VHS kann ein Honorar bis zu 385,00 € gezahlt werden. Den Auftrag und die Höhe des 
jeweiligen Satzes hat die Leitung der VHS durch Aktenvermerk zu genehmigen.  

 
 
6. Nebenleistungen 
 
6. Für Nebenleistungen im Rahmen von Einzelveranstaltungen, Kursen und Seminaren 

(z.B. Musikbegleitung, Vergütung für Modelle in Zeichenkursen, Filmvorführung) kön-
nen Sonderzahlungen bis zu 60,00 € gezahlt werden. Die Höhe des jeweiligen Satzes 
hat die Leitung der VHS durch Aktenvermerk zu genehmigen. 

 
 
7. Inkrafttreten 
 
7. Diese Honorarordnung tritt mit Wirkung zum 01.02.2012 in Kraft. 
 


